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Klärung und Währung.
(Schluß.

am. Die Ablehnung der sog. „demo-
kratischen Forderung" des Wahlpräsidiums,
die aus grundsätzlichen Bedenken geschehen
muß, wird ebenfalls gefordert, wenn man
diese Münze einer gewissen internationalen
Münzunion auf ihre Währung untersucht
und wenn man den Sprung von der Theo-
rie in die Praxis nicht scheut!

Jeder kann und darf seine Meinung
haben, aber nur so viel Recht für sie ver-
langen, als sie beweist. Darum ist es an-
gezeigt, einige Gründe der Befürworter ob-
genannter Forderung einer Prüfung zu un-
terziehen, Es sind ihrer nicht wenige, aber
die Auswahl wird nicht schwer, wenn man
nur die mehr oder weniger stichhaltigen
betrachtet. Und man kann auch nicht im-
mer sagen, was man noch denkt.

„Standesfragen zu behandeln, gründ-
sätzliche Fragen zu besprechen, größere Un-
abhängigkeit in der Meinungsäußerung zu
bekommen, mehr Verständnis für das, was
den Lehrer berührt, zu erhalten", für das
alles wird die Abschaffung des Amtsprä-
sidiums gebieterisch verlangt.

Der § 82 des E.-G. des Kts. Luzern
vom 13. Okt. 1910 schreibt vor, daß „zum
Zwecke gegenseitiger Belehrung in den zur
Schulführung erforderlichen Kenntnissen und
Fähigkeiten, sowie zur Förderung einer ge-

meinschaftlichen Wirksamkeit" die Lehrer der
Primär- und Sekundärschulen Konferenzen
abhalten, deren Organisation durch ein vom
h. Erziehungsrate erlassenes Reglement fest-
gesetzt ist. Dazu bestimmt Z 157 des glei-
chen E.-G., daß der Bezirksinspektor den
Vorsitz führe.

Nun ergibt sich die Frage: Lassen sich
die Wünsche jener, die das Wahlpräsidium
vêrlangen, so weit sie ernster und un-
eigennütziger Natur sind, nicht mit
den Bestimmungen des Gesetzes vereinbaren,
und sind diese Wünsche, so weit sie nicht
erfüllt werden könnten, so gut, daß sie
eine Revision des Gesetzes in die-
sem Punkte mit Recht verlangen
können? Oder verlangt vielleicht diese

ganze Bewegung etwas anderes, als sie

sagt? ' -

„Gegenseitige Belehrung in den zur
Schulführung erforderlichen Kenntnissen und
Fähigkeiten" und „Förderung einer gemein-
schaftlichen Wirksamkeit" dürften auch in
dieser vom Gesetze vorgeschriebenen Form
die hochgehendsten Wünsche in der BeHand-
lung der Standesfragen berücksichtigen.
Standesfragen sind jene Fragen, welche eine
bestimmte,' durch Beruf oder Ziel ausge-
zeichnete "Gruppe von Menschen ganz be-
sonders berühren und dazu dienen, jenes



sich anzueignen oder zu vermehren, das die
Vervollkommnung des Standes (Berufes)
in irgend einer zweckdienlichen Weise sichert.
Die Standesfrage des Lehrers umfaßt also
jene Dinge oder Verhältnisse, welche ihn
als Erzieher und Bildner vor allen andern
Menschen zuerst angehen und seine Pflich-
ten und Rechte dem Berufe (Schule) gegen-
über zum Gegenstande haben. Daß auch
Fragen dazu gehören oder gerechnet wer-
den können, welche andere Stände
mit ihm gemeinsam haben, z.B.jene
des finanziellen Auskommens, der Alters-
Versicherung usw., kann zugegeben werden,
obwohl es keine Standesfragen im ursprüng-
lichen Sinne des Wortes sind. Die letzten
Jahre dürften aber erwiesen haben, daß
auch außerhalb der offiziellen Konferenz
genügend und vielseitig Gelegenheit geboten
ist, diesbezügliche Dinge gründlich zu beraten
und erfolgreich zu vertreten.

Wenn nun der vom Staate gewählte
Inspektor befähigt ist, die Ausübung der
Standespflichten eines Lehrers als Leiter
der Schule zu überwachen und zu beur-
teilen, dann sollte er auch — wollen wir
folgerichtig denken — in erster Linie
geeignet sein, an der Spitze einer Konferenz
zu stehen, welche .gegenseitige Belehrung
in den zur Schulführung erforderlichen
Kenntnissen und Fähigkeiten" zur vornehm-
sten Aufgabe, also die Vervollkommnung
des Standes zum Ziele hat. Die „För-
derung einer gemeinschaftlichen Wirksamkeit'
dürfte auch an ihm in vorzüglicher Weise
einen fachmännischen Berater finden. Jede
Gesellschaft wird um so höher stehen, je
höher ihr Haupt selber steht. Dies aber
darf der Bildungsgrad und die berufliche
Tätigkeit der gegenwärtig in unserm Kan-
tone im Amte stehenden Inspektoren für
sich im allgemeinen in Anspruch nehmen.

Wenn also bei der Forderung des Wahl-
Präsidiums wirklich die Standesfrage ein
maßgebender Grund sein soll, so ist diese in
einer Konferenz, an deren Spitze ein amt-
licher Präsident steht, zum mindesten ebenso

gut aufgehoben, als bei einem Präsidenten,
der trotz allen persönlichen Vorzügen in
allererster Linie doch das Plazet der Mehr-
heit der betr. Konferenz besitzen muß.
Uebrigens „herrsche ja in den amtlichen
Konferenzberichten", die von Lehrpersonen
abgefaßt sind, „nur e i n Lob über die treff-
liche Leitung der Konferenzen".

Entweder ist nun das Lob aufrichtig
gemeint und dann ist es unvernünftig, et-

was Lobenswertes abzuschaffen; oder es ist
eine unverdiente Schmeichelei, und dann
sind es keine Männer, die so etwas schrie-
ben; nun aber darf letzteres zur Ehre der
Berichterstatter nicht angenommen werden,
also.....!

Denen aber, die nicht folgerichtig denken
und handeln wollen, darf die Bitte vorge-
tragen werden: „Erkläret mir, Graf Orin-
dur, diesen Zwiespalt der Natur!"

Das Besprechen grundsätzlicher. Fragen,
das auf zukünftigen Konferenzen mehr vor-
kommen soll als bisher, spreche ebenfalls
für das Wahlprästdium, heißt es weiter.

Ein Mann ist, wer Ueberzeugungen hat
und für sie eintritt. Und Grundsätzlichkeit
ist dann vorhanden, wenn immer und überall
nach der Ueberzeugung gedacht, gesprochen
und gehandelt wird. Für den Katholiken
ist Grundsätzlichkeit das Verharren in der
christlichen-Wahrheit, die für alles und in
allem, als Maß zeitlicher und ewiger Dinge,
als Prüfstein irdischer und überirdischer
Fragen angewandt werden muß. Uns kön-
nen an und für sich Besprechungen gründ-
sätzlicher Fragen nicht ungelegen kommen.

Wir haben aber die Meinung, in erster
Linie seien hiezu die verschiedenen freiwil-
ligen Lehrervereinigungen da, die jedem Ge-
schmacke, sogar dem grundsatzlosen, genügen
dürften. Hier findet die betreffende Grund-
sätzlichkeit ihre Pflege und jede Frage nach
Wunsch und Recht ihre Beurteilung und
Beleuchtung, und die auf katholischem Boden
stehenden Lehrpersonen wünschen nichts
mehr als grundsätzliche Arbeit und Auf-
klärung.

Ein Präsident muß, wenn eine sachliche
Geschäftsführung gesichert sein soll, und das
ist bei einer geistig verschiedenen Gesellschaft
unerläßlich, auf hoher Warte stehen und
neutral sein. Eine Neutralität in grundsätz-
lichen Fragen gibt es zwar nicht, wohl aber
kann es ein Neutralsein in der äußeren
Behandlung dieser Fragen geben, wenn
gewisse Bedingungen erfüllt sind.
Dazu gehört in vorzüglicher Weise der amt-
liche Charakter des Vorsitzenden, der eine
sachliche Führung der Geschäfte und Ver-
Handlungen ohne persönliche Stellung-
nähme zur Pficht macht. Diese Eigen-
schaft, mag man das anerkennen oder nicht,
kommt einem aus der Wahl hervorgegange-
nen Präsidenten im besten Falle nicht in so

hervorragendem Maße zu, weil eben seine
Wahl unter ganz anderen Gesichtspunkten
zustande kommt, als die des Amtspräsi-



diums. Die Vertreter jener Ueberzeugung
werden ihn wählen, die der Zahl nach
überwiegen, und die Anhänger jener Gei-
steSrichtung, die in Minderheit vertreten
ist, sehen in ihm einen Exponenten einer
feindlichen oder doch gegnerischen Willens-
äußerung und werden seine Geschäftsführung
auch meistens unter diesem Gesichtspunkte
betrachten. So ist es trotz allen gegentei-
ligen Beteuerungen, und wir müssen die
Dinge sehen, wie sie sind, und sie nennen,
wie sie heißen, und nicht so, wie man sie

gerne in aufrichtig gemeintem oder in bloß
zur Schau getragenem Idealismus hinfiel-
len möchte.

Ein Fall, der unser „Luzerner Schul-
blatt", das sozusagen amtliche Organ der
kantonalen Lehrerschaft betrifft, auf den die
„Schweizer-Schule" später noch zurückkom-
men wird, bestärkt uns in dieser Auffassung.
Wie würde es aber erst mit dem Wahlprä-
sidium in den amtlichen Bezirkskonferenzen
aussehen, das auf dem unantastbaren Wege
eines Wahlgeschäftes zustande käme und
dem sich die Mehrheit einfach zu fügen
hätte. Majorisierung der Minderheit wäre
an der Tagesordnung! An eine Neutrali-
tät vermag dcr niemand zu glauben, der
sieht und hört! Im Handumdrehen wäre
sie, bei aller persönlichen und verbindlichen
Höflichkeit etwas ganz anderes und wer
das beanstanden würde — ein Hetzer'und
Ruhestörer! Denn die andern wollen, daß
wir schlafen!

Ist nun einerseits das Wahlpräsidium
nicht das neutrale Präsidium, das uner-
läßlich ist, ist anderseits die Bezirkskonfe-
renz, wie wir bereits bemerkt, in der Regel
nicht der Ort, wo grundsätzliche Fragen er-
örtert werden können. Wo diese sich strei-
ten, tun sich Gräben auf, die trennen, und
jedes Zusammenarbeiten wäre ausgeschlossen.

Wir erwarten auch bei diesem Satze
wieder das übliche Kopfschütteln, das sich

immer da einzustellen pflegt, wo eine Wahr-
heit offen herausgesagt wird. Wir bedau-
ern aber, darauf beharren zu müssen! Wir
kennen die Verwedelungen, von hüben und
drüben, die immer uns am meisten um
den Kopf schlagen; wir kennen die ganze
Kollektion von Sandbüchsen, womit söge-
nannten neutralen Leuten, die zu ihren
Wasserkübeln auf beiden Achseln Sorge tra-
gen müssen, die Augen bearbeitet werden
und lassen unser Urteil durch keine Phrase
trüben. Mögen andere die Bürgerkrone
der Loyalität verdienen, wir lieben den

blanken Schild offener und männlicher Grund-
sätzlichkeit!

Und wie wäre ein Zusammenarbeiten,
die vom E.-G. gewünschte „Förderung einer
gemeinschaftlichen Wirksamkeit" für die
Schule notwendig! Wie wäre sie gerade
in den Bezirkskonferenzen möglich! Wie
manche Gebiete wären, trotz grundverschie-
denen Ansichten in grundsätzlichen Fragen,
gut mit einander zu bebauen! Aber eine
einzige grundsätzliche Erörterung kann die
Gemüter für Jahre lang erhitzen und ein-
ander entfremden, so daß doch was
geschrieben, ist geschrieben.

Der Schluß ist auch da wieder ähnlich!
Entweder will man Besprechung grundsätz-
licher Fragen in den Bezirkskonferenzen
und dann ist es unvernünftig, das die dazu
notwendige Neutralität am besten wahrende
Amtspräsidium abzuschaffen; oder es gehört
eine grundsätzliche Erörterung überhaupt
nicht in die Bezirkskonferenz und dann ist
erst recht kein Grund vorhanden, das Amts-
Präsidium abzuschaffen.

Es bliebe vielleicht noch ein Grund!
Einige meinen sogar, er allein sei maßge-
bend und der wäre, daß wirklich in den
Bezirkskonferenzen grundsätzliche Dinge be-
handelt werden müßten, aber der Amtsprä-
sident habe gewöhnlich nicht die Grund-
sätzlichkeit, die gewünscht wird. Vielleicht
kann Altmeister Goethe ein bischen zum
Verständnis beitragen mit seinem Spruche:
„Vor der Revolution war alles Bestreben,
nachher verwandelte sich alles in Forderung."

Andere Begründungen der Forderung
des Wahlpräsidiums, wie z. B. die größere
Unabhängigkeit im Reden, das bessere Ver-
ständnis für das, was den Lehrer bewegt,
sind so leichtfertig gestellt, daß man sie un-
ter ernsten Leuten kaum einer Antwort wert
hält. Werden denn alle Lehrer für so un-
männlich gehalten, daß sie es nicht wagen,
vor einem Amtspräsidium offen ihre Mei-
nung zu sagen? Ist diese Meinung etwas
wert, dann darf und kann sie auch offen
vor einem Amtspräsidium vertreten werden,
ist sie aber das nicht, dann wird sie auch
vor einem Wahlpräsidium nicht besser.

Uebrigsns sind ja nirgends so viele Amts-
Personen vorhanden wie an einer Kantonal-
konferenz, und da hat man noch nie die
Ansicht gewinnen können, daß noch größere
Freiheit im Reden wünschenswert wäre.

Und dann das bessere Verständnis!
Glaubt man denn, ein Wahlpräsidium hätte
mehr Fähigkeit oder größere Möglichkeit,



vermehrte und verbesserte Auflagen des
..Tischlein deck dich!" in geistiger oder leib-
licher Beziehung hervorzuzaubern?! Auch
da spricht die Kantonalkonferenz, die doch
unter einem Wahlpräsidium steht, nicht ge-
rade beweiskräftig!

Schluß! Die bisherigen Amtspräsidenten

haben nach amtlichen Berichterstattungen
und andern Zeugnissen ihre Pflicht getan
und niemand darf auf sie hinweisen und
sagen: »Wer keine Kraft hat zum Brennen
und Licht auszuströmen, soll wenigstens
andern nicht im Wege stehen." Dies zur
Währung!

Dante und Miltou.
oder der mittelalterliche Katholizismus im Gegensatz zur sogen.

modernen Religiosität.
(Vortrag von Herrn Pros. Dr. Aug. Rüegg, Basel, an der Pfingstmontagversammlung

des Luzerner Kantonalverbandes.)

(Schluß.)

Das katholische Mittelalter hatte die
irdische und die übernatürliche Welt in ein
harmonisches Verhältnis zu einander ge-
bracht. Die Renaissance aber huldigte dem
Geiste EpikurS und überließ ihre Seele um
den Preis der Erdenfreuden, dem Mephi-
stopheles. Selbst die ritterliche Frauenliebe
war dem Geschmack jenes Zeitalters etwas
zu Sublimiertes; solch typische Vertreter
der Renaissance wie Rabelais und Pulci
predigten die derbste, ausgelassenste und
egoistischste Animalität des Essens und Trin-
kens. Der Mensch hatte nach ihrer Ansicht
ein Recht darauf, so viel wie möglich Mensch
zu sein, und unter „Mensch" verstanden sie
das Tierische im Menschen. Der Grundsatz
des Pantagruelismus „tais ee que vou-
cki-as" erklärt die niedrigsten im Menschen
wohnenden Instinkte nicht nur für straflos,
sondern erhebt die robusteste Fleischlichkeit
zur vornehmsten Tugend und die Be-
sriedigung der primitivsten Neigungen zum
bewußten allgemeinen Lebensziel.

Immerhin erhoben sich diese Dichter
nicht als Rebellen gegen die Lehre der
Kirche; sie vermeinten bloß innerhalb dersel-
ben den asketischen Trübsinn zu bekämpfen.
Mit einer solchen Halbheit gab sich aber
Luthers Aufrichtigkeitsbedürfnis nicht zu-
frieden. Er wollte eine säuberliche Schei-
dung: entweder verlangte die Kirche zu viel
und Unnatürliches von der schwachen Mensch-
lichkeit, und dann hatten die Lebensgenießer
der Renaissance Recht, oder aber die An-
forderungen der Kirche waren gerechtfertigt,
und dann galt es die animalische Mensch-
lichkeit zu zügeln und niederzuwerfen. Das
Unglück wollte es, daß sich Luthers Tem-
perament zu Ungunsten der Kirche entschied.
Gegenüber der Halbheit oder Hypokrisie der

Humanisten und Heiden verdient Luther
für seine Offenheit und Konsequenz unsere
Anerkennung. Sein Auftreten wirkte denn
auch für viele seiner Zeitgenossen wie eine
Befreiung. Aber die Folge war nun die,
daß das irdische Genußleben religiöse Bil-
ligung erhielt; daß ein Teil der Menschheit
das Ideal, die niedern Seelenkräfte den
höhevn unterzuordnen, als etwas für immer
Unerreichbares aufgab. Und das Schlimmste
war das Beispiel, das er durch seine kühne
und erfolgreiche Auflehnung gegeben hatte.
Der Bann der Unantastbarkeit des katholi-
schen Glaubens war gebrochen. Die Re-
formation hatte einige Pfeiler aus dem
stolzen Bau des mittelalterlichen Katholi-
zismus herausgebrochen, und der Bau christ-
licher Frömmigkeit war nicht eingestürzt.

Man stutzte. Es ging also offenbar auch
so. Man begann zu zweifeln. Mußte es
denn überhaupt so fein, wie man sichs im
Mittelalter gedacht? Konnte es nicht ge-
rade so gut auch anders fein? Und so, daß
es besser zu den neuen Zeiten und Verhält-
nissen paßte? Und konnte sich nicht am
Ende jeder selbst am besten den sich für ihn
eignenden Tempel bauen? Eine wahre
Hinterlassenschaftsverschleuderung begann.
Jeder fand neue Gebäudeteile und Einbau-
ten für entbehrlich. Luther selbst glaubte,
es gehe ohne die Werke; der Glaube genüge.
Die Puritaner fanden, es gehe auch ohne
autoritative Ordnung und hierarchisches
Kirchenregiment. Spätere dachten, es gehe
überhaupt ohne Orthodoxie und Dogmen;
das Wesen des Christentums sei die Sitt-
lichkeit der Bergpredigt. In allem Mög-
lichen unterschieden sich die neuen Konfessi-
onen, nur in der Gegnerschaft gegen die

mittelalterliche Kirche waren sie einig. Schis-
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